
Vestinas Wohnen GmbH 

Offenbach am Main 

Bekanntmachung der Beschlüsse  

der Abstimmung ohne Versammlung  

vom 12. August 2024, 0:00 Uhr bis zum 14. August 2024, 24:00 Uhr 

betreffend die 

 

ANLEIHE VESTINAS KASTELLAUN 

der 

 

Vestinas Wohnen GmbH 

(„Emittentin“) 

Offenbach am Main 

 

 

ISIN DE000A3E5UL1 – WKN A3E5UL 

 

Die Vestinas Wohnen GmbH gibt hiermit bekannt, dass die Inhaber der Schuldverschreibun-

gen der vorgenannten „Anleihe Vestinas Kastellaun“ in dem Zeitraum von Montag, den 12. 

August 2024, um 0:00 Uhr bis Mittwoch, den 14. August 2024, um 24:00 Uhr zu dem am 

23. Juli 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkt mit einem beschluss-

fähigen Quorum teilgenommen und mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % der 

teilnehmenden Stimmrechte gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG, folgendes beschlossen haben: 

 

TOP 1: Beschlussfassung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 

 

Die Anleihebedingungen zur Anleihe Vestinas Kastellaun werden wie folgt neu gefasst: 

 

Zeile 7 des Deckblatts der Anleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:  

„mit einer Laufzeit vom 18. Oktober 2021 bis zum 18. Oktober 2026“ 

 

Ziffer 3.1 letzter Satz der Anleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:  

„Die erste Zinszahlung ist am 18. Oktober 2022 und die letzte Zinszahlung am 18. Oktober 

2026 fällig.“ 

 

Ziffer 5.1 der Anleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:  

„Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt 

oder angekauft und entwertet sowie vorbehaltlich der Bestimmungen über Zahlungen nach 

Ziffer 8, werden die Schuldverschreibungen zum Endfälligkeitstag wie nachfolgend definiert 

zum valutierenden Nennbetrag (der „Rückzahlungsbetrag“) zurückgezahlt. „Endfälligkeits-

tag“ ist der 18. Oktober 2026.“ 

 

Offenbach am Main, im August 2024 

Die Geschäftsführung 


